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Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde Wustermark – Beratung und Be-
schlussfassung der 3. Änderungssatzung 
Hier: relevanter Auszug der bisherigen Fassung zum Vergleich  
 
1. Die in § 4 Abs. 3 der Straßenbaubeitragssatzung in ihrer bisherigen Fassung enthaltene Tabelle : 
 

     bei (Straßenart) anrechenbare 
Breiten in Kern-, 
Gewerbe- und In-
dustriegebieten 

anrechenbare 
Breiten in sonsti-
gen Baugebieten 
und innerhalb im 
Zusammenhang 
bebauter Ortsteile 

Anteil der 
Gemeinde 

1. Anliegerstraßen    

 a) Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 30 v.H.         

 b) Radweg  je 1,70 m je 1,70 m 30 v.H.         

 c) unselbständige Parkfläche je 5,00 m je 5,00 m 30 v.H.         

 d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 30 v.H.         

 e) kombinierter Geh- und Radweg je 3,50 m je 3,50 m 30 v.H. 

  f) Beleuchtung  - - 30 v.H.         

 g) Oberflächenentwässerung des 
Straßenkörpers 

- - 30 v.H. 

 h) unselbständige Grünanlagen je 2,00 m  je 2,00 m 30 v.H.         

 i) niveaugleiche Mischflächen - - 30 v.H. 

2. Haupterschließungsstraßen    

 a) Fahrbahn 8,50 m 7,00 m 50 v.H.         

 b) Radweg  je 1,70 m je 1,70 m 50 v.H.         

 c) unselbständige Parkfläche je 5,00 m je 5,00 m 40 v.H.         

 d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 40 v.H.         

 e) kombinierter Geh- und Radweg je 3,50 m je 3,50 m 45 v.H. 

 f) Beleuchtung  - - 45 v.H.         

 g) Oberflächenentwässerung des 
Straßenkörpers 

- - 45 v.H. 

 h) unselbständige Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 40 v.H.         

 i) niveaugleiche Mischflächen - - 45 v.H. 

3. Hauptverkehrsstraßen    

 a) Fahrbahn 8,50 m 7,50 m 80 v.H. 

 b) Radweg  je 1,70 m 1,70 m 80 v.H. 

 c) unselbständige Parkflächen je 2,50 m je 2,50 m 40 v.H. 

 d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 40 v.H. 

 e) kombinierter Geh- und Radweg je 3,50 m je 3,50 m 60 v.H. 

 f) Beleuchtung  -    -   70 v.H. 

 g) Oberflächenentwässerung des 
Straßenkörpers 

- - 70 v.H. 

 h) unselbständige Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 40 v.H. 

 i) niveaugleiche Mischflächen - - 60 v.H. 

4. Fußgängerzonen    

 a) Umbau einer Anlage zur Fußgän-
gerzone 

- - 40 v.H. 

 b) Maßnahmen an bestehenden 
Fußgängerzonen 

- - 40 v.H. 

5.  verkehrsberuhigte Bereiche        

 a) Umbau einer Anlage zum ver-
kehrsberuhigten Bereich 

- - 40 v.H. 

 b) Maßnahmen an bestehenden 
verkehrsberuhigten Bereichen 

- - 40 v.H. 
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bei (Straßenart) anrechenbare 
Breiten in 
Kern-, Gewerbe- 
und Industriege-
bieten 

anrechenbare Brei-
ten in sonstigen 
Baugebieten und 
innerhalb im Zu-
sammenhang bebau-
ter Ortsteile 

Anteil der 
Gemeinde 

6. Fuß-/Wohnwege im Sinne von   
§ 127 Abs. 2 Nr. 2  BauGB     

   

a) Gehweg je 3,00 m je 3,00 m 30 v.H.         

b) kombinierter Geh-und Radweg je 3,50 m je 3,50 m 30 v.H. 

c) Beleuchtung  - - 30 v.H.         

d) Oberflächenentwässerung   - - 30 v.H. 

e) unselbständige Grünanlagen je 2,00 m  je 2,00 m 30 v.H.         

 
 
2. Die bisherige Fassung des § 4 Abs. 6 der Straßenbaubeitragssatzung: 
 

 Im Sinne des Absatzes 3 gelten als 
 

1. Anliegerstraßen: 
Straßen, Wege und Plätze, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch private 
Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen. 
 
 2. Haupterschließungsstraßen: 
Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr inner-
halb von Baugebieten (sowohl beplanten als auch unbeplanten) dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrs-
straßen nach Ziffer 3 sind. 
 
 3. Hauptverkehrsstraßen: 
Straßen, Wege und Plätze, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen 
Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit Ausnahme der Stre-
cken, die außerhalb von Baugebieten (sowohl beplanten als auch unbeplanten) liegen. 
 
 4. Fußgängerzonen: 
Straßen, Wege und Plätze, die überwiegend die angrenzenden oder die durch private Zuwegung  mit 
ihnen verbundenen Grundstücke erschließen und die in ihrer gesamten Breite dem Fußgängerverkehr 
dienen, auch wenn eine auf den Anliegerverkehr und Anlieferverkehr beschränkte Nutzung mit Kraftfahr-
zeugen zugelassen ist. 
 
 5. Verkehrsberuhigte Bereiche: 
Straßen, Wege und Plätze, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch  
private Zuwegung  mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, dabei als Mischfläche ausgestaltet sind 
und in ihrer ganzen Breite von Fußgängern benutzt und mit Fahrrädern sowie mit Kraftfahrzeugen befah-
ren werden können. 
 


